
Schüler bringen TR nicht zu KLassenarbeiten mit:
Rechtslage?
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In Bayern heißt es: Hilfsmittel KÖNNEN verwendet werden / sind erlaubt ... da steht nichts
davon, dass sie verwendet werden müssen (höchstens, dass die Verwendung zu erlauben ist).
Das würde ich jetzt so interpretieren, dass ich niemanden hindern darf, sie zu verwenden, aber
nicht, dass ich sie zur Verfügung stellen / aufdrängen muss, wenn das Interesse an der
Verwendung so gering ist, dass man sie zuhause vergisst.
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